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Auf Grund des § 29 Absatz 2 des Laufbahngesetzes vom 21. Juni 
2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2020 (GVBl. S. 1482) geändert worden ist, verordnet 
die Senatsverwaltung für Inneres und Sport im Einvernehmen mit 
der Senatsverwaltung für Finanzen:

Artikel 1
Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den mittle-

ren Dienst der Schutzpolizei vom 6. November 2017 (GVBl. S. 582) 
wird wie folgt geändert:
1. In § 7 Absatz 2 Satz 1 wird nach den Wörtern „genannten Grün-

den“ das Wort „verlängert“ eingefügt.
2. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Sport- und Schießleistungsprüfungen können im Fal-

le des Nichtbestehens bis zum regelmäßigen Ende des Vor-
bereitungsdienstes mehr als einmal wiederholt werden. Die 
Ausbildungsbehörde legt fest, wann Wiederholungsprüfun-
gen abzulegen sind. Wer den Schieß- und Sportleistungs-
nachweis nicht spätestens mit der letzten festgelegten Prü-
fung vor dem Ende des Vorbereitungsdienstes erbringt, hat 
die Laufbahnprüfung endgültig nicht bestanden.“

b) Folgender Absatz 7 wird angefügt:
„(7) Die für die Ordnung der Laufbahn zuständige Senats-

verwaltung kann auf Antrag der Ausbildungsbehörde in be-
gründeten Ausnahmefällen eine zweite Wiederholung von 
nicht bestandenen Prüfungen nach Absatz 1 Satz 1 zulassen, 
wenn hinreichende Aussicht darauf besteht, dass die Prü-
fung bestanden wird. Der Antrag ist mit den wesentlichen 
Erwägungen, die eine zweite Wiederholungsprüfung recht-
fertigen, zu versehen. Die Absätze 1 bis 4 gelten entspre-
chend.“

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 26. Januar 2021

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
Andreas  G e i s e l

Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung  

für den mittleren Dienst der Schutzpolizei
Vom 26. Januar 2021
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§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von 
Berlin unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind. 
Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in Satz 1 
Nummer 1 bis 3 und Satz 2 genannten Verletzungen oder Fehler ge-
mäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die in Satz 1 Num-
mer 4 genannte Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. Januar 2021

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Martin  H i k e l
Bezirksbürgermeister

Jochen  B i e d e r m a n n
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728), in Verbindung mit § 6 Absatz 3 und mit § 11 Ab-
satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 
(GVBl. S. 807) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin:

§ 1
Der Bebauungsplan 8-83 vom 15. Mai 2020 mit Deckblatt vom 

27. Juli 2020 für das Gelände zwischen der Kleingartenanlage Un-
land, dem Koppelweg und dem Schlangenweg sowie für einen Ab-
schnitt des Koppelweges zwischen Am Brandpfuhl und der Neu-
kölln-Mittenwalder Eisenbahn und einen Abschnitt des Schlangen-
weges zwischen dem Koppelweg und der Kleingartenanlage Unland 
im Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der für die Vermes-

sung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes, beglaubigte Abzeich-
nungen des Bebauungsplans können bei der für die Stadtplanung 
zuständigen Abteilung des Bezirksamtes kostenfrei eingesehen 
werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 8-83 im Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz

Vom 27. Januar 2021
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1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber der für die verbindliche Bauleit-
planung zuständigen Senatsverwaltung unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a des Bau-
gesetzbuchs beachtlich sind. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist werden die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 genannten 
Verletzungen oder Fehler gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs 
und die in Satz 1 Nummer 4 genannte Verletzung gemäß § 32 Ab-
satz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeacht-
lich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser Ver-
ordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans VIII-526 vom  
6. November 2007 (GVBl. S. 58) außer Kraft.

Berlin, den 15. Februar 2021

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen

Sebastian  S c h e e l

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728), in Verbindung mit § 7 Absatz 2 und mit § 11 
Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 
578), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 12. Oktober 
2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, verordnet die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Wohnen:

§ 1
Der Bebauungsplan 5-73 vom 28. November 2016 mit Deckblatt 

vom 15. November 2017 und mit Deckblatt vom 27. April 2018 für 
eine Teilfläche der Wasserstadt Berlin-Oberhavel zwischen Schwie-
lowseestraße, Daumstraße, Pohleseestraße und Havel im Bezirk 
Spandau, Ortsteil Haselhorst, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Wohnen, Abteilung Städtebau und Projek-
te, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können bei der 
für die Stadtplanung zuständigen Abteilung des Bezirksamtes Span-
dau von Berlin kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 

im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst
Vom 15. Februar 2021
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	Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfungfür den mittleren Dienst der Schutzpolizei vom 26. Januar 2021
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 8-83 im Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz vom 27. Januar 2021
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 5-73 im Bezirk Spandau, Ortsteil Haselhorst vom 15. Februar 2021




